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Rechtssatz

Wird auf eine rechtskräftige Baubewilligung verzichtet, so wird der diesbezügliche Bescheid gegenstandslos und

niemand kann mehr durch ihn in seinen Rechten verletzt werden. Der Wegfall der Möglichkeit, durch einen Bescheid in

seinen Rechten verletzt zu werden, während eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens hat die Gegenstandslosigkeit

der Beschwerde iSd § 33 Abs 1 VwGG zur Folge (Hinweis B 11.12.1986, 86/06/0065).
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